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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1954

Norm

ArbGerG §25

ZPO §395

ZPO §477 Z2

Rechtssatz

Nichtigkeit eines Beschlusses des arbeitsrechtlichen Berufungssenates, wodurch ohne Beiziehung von Beisitzern über

einen Antrag auf Fällung eines Anerkenntnisurteiles entschieden wurde.
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